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Regeste

Regeste Art. 173 ff. StGB. Wer die ehrenrührige Äusserung eines andern dem Verletzten
mitteilt, unterliegt den allgemeinen Bestimmungen der Art. 173 ff. StGB.

Regeste Art. 173 ss. CP. Tombe sous le coup de ces dispositions celui qui, s'adressant à un
tiers, aura accusé une personne d'avoir porté atteinte à l'honneur de ce tiers.

Regesto Art. 173 sgg. CP. Queste disposizioni sono applicabili a chiunque incolpa,
comunicando con un terzo, una persona di avere nociuto alla riputazione di questo terzo.

Erwägungen

E. 2
Die Beklagten bringen vor, sie hätten gestützt auf die Bestimmung des Art. 32 StGB
rechtmässig gehandelt. Sie anerkennen, dass keine ausdrückliche Gesetzesvorschrift
besteht, nach der sie zur Anzeige verpflichtet gewesen wären; sie glauben aber, die
Berechtigung zur Mitteilung an S. ergebe sich aus Art. 173 ff. StGB . Denn der in seiner
Ehre Verletzte könne seine Ansprüche nur geltend machen, wenn ihm ein Dritter die
Ehrverletzung und die Person des Täters zur Kenntnis bringe. Der Dritte müsse daher zur
Mitteilung berechtigt sein, ohne Gefahr zu laufen, selber vom Täter wegen Ehrverletzung
eingeklagt zu werden. Diese Auffassung ist nicht haltbar. Der Umstand, dass eine
Verleumdung oder üble Nachrede vielfach erst geahndet werden kann, wenn sie dem
Verletzten durch einen Dritten zur Kenntnis gebracht wird, berechtigt diesen nicht, den
Urheber der Äusserung in seiner Ehre zu verletzen. Wer dies tut, indem er eine
ehrverletzende Äusserung, die er von einem andern unter vier Augen gehört haben will,
dem Verletzten zuträgt, unterliegt den allgemeinen Bestimmungen der Art. 173 ff. StGB .
Will er vermeiden, dass er im Falle seiner Verfolgung die Tatsache der behaupteten
Äusserung nicht beweisen kann, so hat er entweder von ihrer Mitteilung an den Verletzten
abzusehen oder aber die zu seinem Schutz notwendigen Vorsichtsmassnahmen zu treffen.
Wollte man der Ansicht der Beklagten folgen, so müsste in solchen Fällen der Dritte, selbst
wenn er den andern wider besseres Wissen beschuldigte, stets ohne Strafe bleiben. Das
widerspräche dem Sinn und Zweck der Art. 173 ff. StGB .
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